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OKK-Information

Verpflegungskredit

Z>ez- Ker/7/7egwng^A:/-e£//? z'sr/izr-z/z'e «//W/grz/zzezz» a//eT7*zvzz/r/z'orzezz zzzzz/ Graz/e ez'zz 6e/ze/>to.Dz'.îAz«,yz'ozz.5'-

(ta. K/e/e//e//gnïne Aezzrzezz dze Grarzz//agezz/MZ'z/z'e.Fe.sr/egz/zzgz/e5' F<'zp/7egz/rzg.yA:z-ez/zre,y tzzzz/ z/zeEzzr-

sc/zez'z/uzzgstzügez; z/z'c zu ezzzer Rez/zzAtz'ozz 6zw. EWzoTzz/zzg z/es Ä>ez//fes /«/zz-ezz Ao'zzzzezz, zzz'e/zt.

Z)z'e zzac/zste/zezzz/ezz /zz/ozTzzzzhozzezz .yo/Zezz dazu èez'rzugezz, z/z'e/?e FFz'.Mezzs/ücÄ:e zu ,rc/z/ze.s.yezz. FezTzez-«)//
z/zesez-zlz-rzAe/ dazu z/z'ezzezz, z/ezz /zeZ/gz/zzzezzEzzzzAtzozzz/z-ezz z/ze^zzz/erazzgezz z/es ÄVez/zto z'zzzLau/edeiia/z-
z-es Zze.s.sez' vez^rz/zzz/Zzc/z zu zzzzzc/zezz.

pj|i Oberkriegskommissariat
V-44.10

Verpflegungskredit und Richtpreise
Verpflegungskredit GUItiq ab 27.4.1987 bis auf weiteres

Nr 3/87

Verpflegungskredit pro Person und Tag:

- für Rekrutenschulen (exkl. RS MFO) Fr. 4.90
- für alle übrigen Schulen und Kurse Fr. 5.60

1. Grandlagen

Als Grundlage gelten:

Reglement 51.3 «Verwaltungsreglement» (VR)

91 Verpflegungskredit und Zulagen
^

Das Oberkriegskommissariat legt den

Verpflegungskredit pro Person und Tag fest
und gibt diesen den Truppen mit der Wei-
sung «Verpflegungskredit und Rieht-
preise» bekannt.

93** Verpflegungsmittel (KPN 311)
* Der Verpflegungskredit ist für die Beschaf-

fung aller Verpflegungsmittel für den Trap-
penhaushalt bestimmt.

94 Ausgaben ausserhalb des Verpflegungs-
kredites

Die Kosten des für die Zubereitung der

Verpflegung benötigten Brennmaterials
sowie Licht, Strom oder Gas sind zulasten
der Dienstkasse (KPN 422) zu bezahlen.
Diese Kosten wie der Wert von artreinem
Packmaterial (Lebensmittelbeutel, Papier-
säcke, Alu-und Frischhaltefolien) sind
nicht zulasten des Verpflegungskredites zu
verbuchen.

Reglement 60.1 «Der Trappenhaushalt» (TH)
2. kezp/7egzzzzgj'Az'ec/zr

9.
1 Dem Marktpreis der Tagesportionen ent-
sprechend setzt das Oberkriegskommissa-
riat periodisch den Verpflegungskredit pro
Mann und Tag fest.

2. Berechnungsmodus

2.7. Gz-wzzz/szzfz

Als Basis für die Berechnung des Verpflegungs-
kredites dienen:

- der Verbrauchswert an y4z-z?zeeprovz'azzr pro
Angehörigen der Armee und pro Diensttag

- die statistisch ermittelte, durchschnittliche
Verbrauchsmenge der durch Se/forsoz-ge
beschafften Verpflegungsmittel.

2.2. ylzztez/ y4z7zzeepz-ovz'azzr

- Mezzgezz

Für die /y7ze/z?Aozz.yz/z7zaztz7ce/ werden Bezugs-

mengen gemäss Ziffer 20 der «Ergänzungen
zum Verwaltungsreglement» (VRE) ange-
rechnet. Diese Mengen entsprechen im allge-
meinen den effektiven Verbrauchsmengen.
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Für a//e Hänge« Tm7ce/ werden die durch-
schnittlichen Verbrauchsmengen der letzten
3 Jahre angerechnet.

Für neu ins Sortiment aufgenommene Artikel
wird im 1. Jahr der voraussichtliche Ver-
brauch geschätzt.

- FVe/je

Die Preise für Armeeproviant sind in der
«Liste der Preise für Armeeproviant und Fut-
termittel» für die Dauer eines ganzen Kaien-
derjahres festgelegt. Für die Berechnung des

Kreditanteils werden die für das laufende Jahr
gültigen Preise angewendet.

- ResM/iar

Der Anteil des Verpflegungskredites für
Armeeproviantartikel wird jeweils auf
anfangs Jahr berechnet und bleibt während
des ganzen Jahres ««veranâert.

2.3. iSWöV.swgea/V/7ce/

- A/e«ge«

Die Verbrauchsmengen dieser Artikel (Brot,
Fleisch, Käse, Milchprodukte, Kartoffeln,
Gemüse, Obst) werden per/orfAc/! anhand der
militärischen Buchhaltungen eräoäe«. Die
statistische Erfassung wird über eine grössere
Anzahl Buchhaltungen der Schulen (RS) und
Kurse (WK/EK) vorgenommen. Die zu erfas-
senden Buchhaltungen werden je nach Wich-
tigkeit und Grösse der Truppengattungen
nach einem im voraus festgelegten Schlüssel
bestimmt. Dabei werden nach Möglichkeit
auch die Flerkunft und die Essgewohnheiten
der Angehörigen der Armee und der Zeit-
punkt des Dienstes berücksichtigt.

- Pre /se

Die Berechnung des Verpflegungskredites für
den Anteil der Selbstsorgeartikel basiert auf
folgenden Preisen:

- für Prot ««ä A/7/c/i; die Durchschnittspreise
für Lieferungen auf den Waffenplätzen

- für F/e/seA (Kuhfleisch), Käse «nä ß«/re/v
die in der Weisung OKK «Verpflegungskre-
dit und Richtpreise» festgelegten Ansätze

- für a//e Hängen /Irt/Tce/(Kartoffeln, Gemüse
und Obst): die Marktpreise der Grossbezü-
ger.

Für die Festlegung der Preise für die Selbst-
sorgeartikel ist das OKK ständig in Kontakt
mit den betreffenden Fachverbänden und
-Organisationen. Das OKK kann somit die

Preisentwicklung laufend beurteilen und die
Preise für Militärlieferungen der Marktlage
anpassen.

2.4. äes Ke/p/7egH«g.sA.Teä/?e.s

Der Verpflegungskredit setzt sich prozentual
wie folgt zusammen (Basis Vpf Kredit per
27.4. 87):

- Armeeproviant 44,5 %

- Pflichtkonsumartikel 31 %

- übrige Artikel 13,5 %

- Selbstsorgeartikel 55,5 %

- Brotwaren 9 %

- Fleischwaren 21,5%
- Milchprodukte 13 %

- Kartoffeln, Gemüse
und Obst 9 %

- verschiedene Artikel 3 %

PREISE FÜR ARMEEPROVIANT UND FUTTERMITTEL 1987

Artikel Artikel Sammelpackung Prei s

Nummer (kleinste Bezugsmenge)

Backwaren

337.9011 Mi 1itärbiskuit * 50 Portionen zu je 200 g Port 1.10
9012 Frischhaltebrot * 40 Portionen zu je 350 g Port 1.10
9013 Früchtebrot * 60 Portionen zu je 350 g Port 1.10

Fl ei schwären

9061 Fl eischkonserve * 50 Portionen zu je 120 g Port 2.--
9062 Schwei nef1 eischkonserve 6 Dosen zu je 12 Portionen Dose 26.40
9063 F1 ei schk'âsekonserve * 6 Dosen zu je 12 Portionen Dose 18.--
9072 Rindsgulasch, Kartoffeln, * 24 Portionen zu je 420 g Port 3.20

grüne Bohnen, Karotten

9073 Ragout, weisse Bohnen, * 24 Portionen zu je 420 g Port 3.20
Kartoffeln
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2.5. ZezYpu/zA? der Ä «den/«g des Kerß/7eg««g,yAre-

d/to
Das OKK ändert den Verpflegungskredit, wenn
die Preise einzelner oder mehrerer Selbstsor-
geartikel eine Erhöhung bzw. Reduktion erfah-
ren, die eine Anpassung bzw. Erhöhung des Ver-
pflegungskredites um 5 Rp. zur Folge haben.
Der Zeitpunkt der Änderung richtet sich wenn
immer möglich auf den Dienstbeginn von Schu-

len und Kursen oder auf den Beginn einer neuen
Buchhaltungsperiode des Gros der im Dienst
stehenden Truppen.

Damit können die administrativen Umtriebe
bei einer Truppe und den Lieferanten auf einem
Minimum gehalten werden. Wie aus der Tabelle
unter Ziffer 2.6. ersichtlich ist, wird der Verpfle-
gungskredit im Durchschnitt jährlich 2-3 Mal
angepasst.

2.6. £fl/vWcA/««g des Ler£/7eg««g.sAred/7e.y wdAre«d de« /etz/e« 70 /«Are«

3. Schlussfolgerungen

Wie die Praxis zeigt, kann die Truppe mit den
zur Verfügung stehenden Mitteln eine ausgewo-
gene und ihren Bedürfnissen gerechte und
zweckmässige Verpflegung zubereiten und
abgeben.

Die weit verbreitete Meinung, dass die Pflicht-
konsumartikel zu teuer seien und den zu Ver-
fügung stehenden Kredit überproportional bela-
sten, stimmt nicht. Die Belastungspreise für die
Beschaffung aller Pflichtkonsumartikel sind im
Verpflegungskredit voll abgedeckt.

Aber auch die oft beantragte Differenzierung
des Kredites nach Art der Dienstleistung oder
Truppengattung ist praktisch kaum durchführ-
bar.

Den besonderen Anforderungen der Verpfle-
gung im Gebirge bzw. Kleinküchenbetriebe
wird durch die Berechtigung auf

- 7/öAe«zM/age«

- (JeA/rg.szM/a,ge«

- Ä7e/«A«eAe«zw/«ge«

Rechnung getragen. Zudem darf der nicht bean-
spruçhte Verpflegungskredit in Truppenkursen
im Sinne von VR Ziffer 95 auf den nächsten
Dienst übertragen und in einem späteren Dienst
ohne Einschränkung beansprucht werden.

Wir sind überzeugt, dass die heutige Regelung
bezüglich Festlegung des Verpflegungskredites
eine gute Lösung ist und dass die Bedürfnisse
aller Truppen im Verpflegungssektor richtig
berücksichtigt und voll abgedeckt sind.

OAerst/f S/e/a« de/Zz/«er

CAe/ SeAzio« Kerp_/7egw«g
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